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A. Festsetzungen durch Planzeichen 

1. Art und Mass der baulichen Nutzung 

Ml (A) Mischgebief Baugebief A (Wohnnutzung) 

Ml (B) Mischgebiet Baugebiet B (Gewerbenutzung) 

(Q) 2 Vollgeschosse (zwingend) 

]] 2 Vollgeschosse (als Höchstgrenze) 

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 

nur Einzelhäuser zulässig 

nur Dnppelhäuser zulässig 

nur Reihenhäuser zulässig 

Baugrenze 

Umgrenzung von Rächen für Garagen 

von Bebauung freizuhalten 

3. Verkehrsflachen 

Nordfangente 

Ersehtießungssfraße 

Geh- und Radweg, 3m breit 

Gehweg, 2m breit 

Sfra&enbegrenzungslinie 

Sichtdreieck 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten 

A 
A 

A 

4. Grünflächen 

Grünflächen (privat) im Gewerbebereich 

miftelkroniger Baum (zu pflanzen) 

5. Sonstige Planzeichen 

5a 

St 

z.B. 4———’f- 

€ 

Garagen 

Stellplätze 

Hauptfirsfrichtung 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

Massangabe in Metern 

Trafostafion 

6. Planliche Hinweise 

■*- 

742/7 

m 

bestehendes Gebäude 

vorgeschlagener Baukörper 

abzubrechendes Gebäude 

bestehende Grundstücksgrenze 

aufzuhebende Grundslücksgrenze 

vorgeschlagene Grundstücksteilung 

Rursfücksnummer 

Parze!tennummer 

STADT MÜHLDORF/INN 

LANDKREIS MÜHLDORF/INN 

AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

'NÖRDLICH DER NDRDTANGENTE' 
M= 1 : 1000 

Der Bebauugsplan umfaßt folgende Flurnummern: 742, 742/1, 742/2, 742/S, 
742/7, 742/8, 742/9, 742/10, in Teilbereichen 725/1, 728 der Gemarkung 
Mühldorf am Inn. 

Die Stadt Mühldurf am Inn erlässt aufgrund des Par. 10 in Verbindung mit 
den Par. 1, 2, 3, 8 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB), der Art. 91 Abs. 3, 
Art. 5, 6, 9 und 10 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und dem Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) diesen Bebauungsplan als 
Satzung. 

Entwurf: 06.07.2004 
Entwurf: 19.10.2004 
Ausgefertigf am: Q8. NoV. 2004 

ENTWURFSVERFASSER: 

ermaier 

Gerhard Übermaier 
Staat l .gepr .Bautechniker 

Stadt Mühldorf am Inn 

Günther Knoblauch 
1 . Bürgermeister 
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Stadt Mühldorf am Inn 
Landkreis Mühldorf am Inn 

Aufstellung des Bebauungsplans 

„Nördlich der Nordtangente“ 
M = 1 : 1000 

Der Bebauungsplan umfasst folgende Flurnummem: 742, 742/1, 742/2, 742/5, 
742/7, 742/8, 742/9, 742/10, in Teilbereichen 725/1, 728 der Gemarkung 
Mühldorf am Inn. 

Die Stadt Mühldorf am Inn erlässt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den 
§§ 1, 2, 3, 8 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB), der Art. 91 Abs. 3, Art. 5, 6, 
9 und 10 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Art. 23 der 
Gemeindeordnung ftir den Freistaat Bayern (GO) diesen Bebauungsplan als 
Satzung 

Entwurf: 06.07.2004 
Entwurf: 19.10.2004 
Ausgefertigt am: Q g. Nov. 2004 

Entwurfsverfasser: 

Planungsbüro 
Gerhard Obermaier 
Ortsstraße 3 b 
84494 Lohkirchen 

staatl. gepr. Bautechniker 

Stadt Mühldorf am Inn 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 



ABDRUCK 

Landratsamt Mühldorf a. Inn 

Landratsamt Mühldorf a. Inn Postfach 1474 84446 Mühldorf a. Inn 

Vermessungsamt 
Mühldorf a. Inn 

84453 Mühldorf a. Inn 

Bauleitplanung; 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Nördlich der Nordtangente“ der 
Stadt Mühldorf a. Inn 

Anlagen: 1 Bebauungsplan mit Textteil und Begründung 
i.d.F. vom 19.10.2004 

1 Bekanntmachung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beiliegende Unterlagen werden für Ihre Plansammlung übersandt. 

Mühldorf a. Inn, 
01.12.2004 

Aktenzeichen: 
61-610/2 Sg. 35/4 h 

Ansprechpartner: 
Herr Heimerl 

Durchwahl-Nr.: 
(08631)699-336 

Telefax: 
(08631)699-699 

Zimmer-Nr.: 246 

E-Mail: 
klaus.heimerl 
@lra-mue.de 

Ihre Nachricht v.: 

Ihre Zeichen: 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Heimerl 

in Abdruck an: Sachgebiet 36/1 
im Hause 

mit Anlagen zur Plansammlung 

TögingerStr. 18 
84453 Mühldorf a. Inn 

Telefon (08631)699-0 
Telefax (08631 )699-699 

Besuchszeiten 
Mo.-Do. 08.00-12.00 Uhr 

13.00-16.00 Uhr 
Fr. 08.00-13.00 Uhr 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse 
Mühldorf a. Inn 
BLZ711 510 20 
Konto 224 

poststelle@lra-mue.de 

www.lra-mue.de 



Entwurf 
Stadtbauamt Mühldorf a. Inn Mühldorf a. Inn, 8. November 2004 
Az.: 51-610/6-29 Di-Sb 

Bekanntmachung 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan "Nördlich 
der Nordtangente"(siehe Lageplan). 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat am 28.10.2004 den Bebauungsplan 
"Nördlich der Nordtangente i.d.F.v. 19.10.2004 als Satzung beschlossen. Die¬ 
ser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan "Nördlich der Nordtangente" 
i.d.F.v. 19.10.2004 in Kraft. 

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung beim Stadtbauamt, 
Huterergasse 2, 1.Stock, Zimmer N101, 84453 Mühldorf a. Inn, während der 
allgemeinen Servicezeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah¬ 
rens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechts¬ 
folgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 

1 eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichne- 
ten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. Mängel der Abwägung 

wenn sie nicht in Fällen der Nummer 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der 
Nummer 2 innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungs¬ 
planes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind, der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eincretreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

ildorf a. Inn, 8. November 2004 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister Qjj 
An der Amtstafel 
angebracht: 
abgenommen: 

Aushang 
Rathaus 
Mößling 
Altmühldorf 

11.112004 
15.12.2004 

09.AA.OV 
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Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.:51-610/6-29 Di, Sb 

Mühldorf a. Inn, 8. November 2004 

Aufstellung des Bebauungsplanes 

"Nördlich der Nordtangente" 

1. Aufstellungsbeschluss 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung des Stadtrates vom 16.12.1999 Beschluss Nr. 170 die 
Aufstellung deso.g. Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 17.01.2000 
ortsüblich bekannt gemacht. 

2. vorgezogene Bürgerbeteiligung 

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den 
Entwurf des Bebauungsplanes wurde vom 02.08.2000 bis 17.08.2000 durchgeführt. 

3.1. öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F.v. 07.12.1999 wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 27.09.2000 bis 31.10.2000 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 18.09.2000 
ortsüblich bekannt gemacht und darauf hingewiesen, dass Anregungen während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können. Die Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeitraum nach § 4 
Abs. 1 BauGB beteiligt. 



4. wiederholte öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F.v. 06.07.2004 wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 09.09.2004 bis 11.10.2004 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 01.09.2004 
ortsüblich bekannt gemacht und darauf hingewiesen, dass Anregungen während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können. Die Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeitraum nach § 4 
Abs. 1 BauGB beteiligt. 

5. Satzung 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 28.10.2004 den Bebauungsplan ge¬ 
mäß § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 91 BayBO i.d.F.v. 19.10.2004 als Satzung beschlossen. 

Mühldorf a. Inn, 08.11.2004 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

6. Bekanntmachung 

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgt durch Aushang an der Amtstafel am 
11.14.2004. Der Bebauungsplan mit Begründung i.d.F.v. 19.10.2004 wird seit diesem Tag zu den Ser¬ 
vicezeiten in Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1.Stock, Zimmer Nr. N 101, 84453 Mühldorf a. Inn zu je¬ 
dermanns Einsicht bereitzuhalten. Überden Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 und Abs. 4 und des § 215 Abs. 1 
BauGB ist hingewiesen worden. 

Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich geworden (§ 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB). 



727/2 

725/49 

727/1 

725/28 

742/19 

742/18 

:7 427:7 742/17 

742/16 

742/13 

742/4 

742/6 

742/12 

742/9, 
!742/!S: 

;74571::. 

Nordtar>9en 

731/6 

Anhang 1 

Nufzungstypen 
Eingriff mit hohem Versiegelungs-/Nulzungsgrad 
Typ A - 6RZ > 0,35 
Gesamtfläche = 5 669 m2 

Flächen ohne Eingriff 
Gesamtfläche = 13.151 m2 

Sonstiges 

bestehendes Gebäude 

■■ ■■ ■ Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
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A. Festsetzungen durch Planzeichen 

Darstellung auf Planzeichnung 

B. Festsetzungen durch Text 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Das Bauland ist nach § 6 BauNVO festgesetzt als: 

Mischgebiet (MI) 

Aus Schallschutzgründen wird eine Gliederungsfestsetzung 
getroffen nach: 

1.2 Baugebiet A gemäß § 6 BauNVO 
MI (A) mit zulässiger Nutzung lt. § 6, Abs. 2, Ziff. 1 

- Wohngebäude 

1.3 Baugebiet B gemäß § 6 BauNVO 
MI (B) es wird zwingend gewerbliche Nutzung lt. § 6, 

Abs. 2, Ziff. 2-7 festgesetzt, Wohnbauten sind nur lt. 
Punkt 2.1.2 zugelassen 

1.4 Untergeordnete Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind allgemein zulässig. 
Einrichtungen für die Tierhaltung (z.B. Hundezwinger, Vogelvoliere, Hasenstall usw.) 
sind nicht zugelassen. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

2.1 Wandhöhe, Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl 

2.1.1 Baugebiet A (n) 2 Geschosse zwingend 
max. Wandhöhe 6,4 m von OK Bordstein 
mind. Wandhöhe 5,2 m von OK. Bordstein 

GRZ (§19 BauNVO) max. 0,4 
GFZ (§ 20 BauNVO) max. 0,8 

Die Wandhöhen werden gemessen von OK Bordstein bis zum Schnittpunkt der 
Dachhaut mit der Außenwandfläche 

Die Zahl der Wohneinheiten von Einzelhäusern und Doppelhaushälften wird auf 
2 Wohneinheiten begrenzt. 
Beim Dreispänner auf Parzelle 10 wird die Zahl der Wohneinheiten auf 
3 Wohneinheiten begrenzt. 



2.1.2 Baugebiet B II 2 Geschosse bei Neubau 
III 3 Geschosse beim Ausbau bestehender Gebäude 

oder Gebäudeteile 

max. Wandhöhe 6,0 m, max. Firsthöhe 8,0 m bei Neubau 

Beim Ausbau des bestehenden Gebäudes oder eines 
Gebäudeteils auf Parzelle 13 darf die bestehende Wandhöhe 
von ca. 7,8 m auf 8,3 m erhöht werden. 

Beim Ausbau des bestehenden Gebäudes oder eines 
Gebäudeteils auf Parzelle 14 darf die bestehende Wandhöhe 
von ca. 10,2 m auf 10,7 m erhöht werden. 

GRZ (§ 19 BauNVO) max. 0,6 
GFZ (§ 20 BauNVO) max. 1,2 

Pro Parzelle ist eine Wohneinheit für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal, bzw. für 
Betriebsinhaber oder Betriebsleiter mit dem Maß der baulichen Nutzung wie 
Punkt 2.1.1 zulässig. 

Der Bestand auf der Flumr. 742/1 ist davon ausgenommen. 

2.2 Mindestgrößen der Baugrundstücke: 

2.2.1 Baugebiet A 
300 m2 für Doppelhaushälften 
500 m2 für Einfamilienhäuser 
800 m2 für Dreispänner 

2.2.2 Baugebiet B 
Die Grundstücksteilungen dürfen nur so vorgenommen werden, dass ein 
Mindestgrenzabstand von 3,0 m zum Gebäude verbleibt. 

Die in Art. 6 und 7 BayBO aufgeführten Mindestabstandsflächen sind einzuhalten. 

3. Bauliche Gestaltung 

3.0 Allgemeines 

3.0.1 Die Versorgungsmedien sind unterirdisch zu führen. 

3.1 Baukörper 
Baugebiet A 

3.1.1 Der Grundriss eines Doppelhauses und eines Einfamilienhauses muss die Form eines 
länglichen Rechtecks aufweisen (Seitenverhältnis mind. 7:5). 

3.1.2 Die Oberkante des Erdgeschoss-Fertigfußbodens darf nicht mehr als 0,20 m über der 
Oberkante Bordstein liegen. 



3.1.3 

3.1.4 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

Doppelhäuser, die an der Grenze zusammengebaut werden, sind trauf- und firstgleich 
auszubilden. Das ersteingereichte Bauvorhaben hat Vorrang. 

Mülltonnenboxen aus Sicht- und Waschbeton sind unzulässig. 
Mülltonnen müssen so untergebracht sein, dass sie von der Straße aus nicht einsehbar 
sind. 

Baukörper 
Baugebiet B 

Die Oberkante des EG Fußbodens darf max. 1,2 m (in Verbindung mit Laderampen) 
über der Oberkante Bordstein liegen. Bei anderer Nutzung darf diese Höhe 0,3 m 
nicht überschreiten. 

Kellergeschosse dürfen nicht durch Abgrabungen und Abböschungen des Geländes 
freigelegt werden. Ausnahmsweise kann an einer Gebäudeseite einem Lichtgraben 
mit einer max. Tiefe von 2,0 m und einer Länge von max. 5,0 m zugestimmt werden. 

Die Baukörper sind mind. alle 40 m (Gebäudelänge und Gebäudebreite) zu gliedern. 

Dachflächen 
Baugebiet A 

Als Dachform wird das Satteldach festgelegt. 
Der Dachfirst muss in Längsrichtung und mittig der Gebäude verlaufen. Die 
Firstrichtung ist mit Planzeichen festgelegt. Ungleiche Neigungswinkel der beiden 
Dachflächen sind unzulässig. 

Bei höhenversetzten Dachflächen muss der Dachfirst im mittleren Drittel der 
Gebäudebreite verlaufen. Dabei sind auch ungleiche Neigungswinkel der beiden 
Dachflächen zulässig. 

Dachneigung: 30-35 Grad 
Als Dacheindeckung sind Dachschindel naturrot vorgeschrieben. 

Anbauten wie Garagen und Freisitze etc. sind durch Absetzen der Dachfläche 
vom Hauptgebäude deutlich zu trennen. (Mindestabstand zwischen Hauptdach 
und abgeschlepptem Dach = 0,6 m) 

Dachüberstände: 
am Giebel max. 0,50 m, an der Traufe max. 0,70 m. 
Größere Überstände sind nur in Verbindung mit Baikonen und Freisitzen 
bis 1,5 m zugelassen. 

Dacheinschnitte sind nicht zugelassen 

Dachgauben sind nur als stehende Giebelgauben bei Dachneigungen ab 
35 Grad zulässig. Eine Gaube darf die Breite von 1,5 m nicht überschreiten. 
Pro Hauseinheit und Dachseite ist eine Gaube zugelassen. 

Zwerchgiebel sind nicht zulässig. 



3.3.8 

3.3.9 

3.4 

3.4.1 

3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

3.6 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

Pro Hauseinheit und Hausseite sind höchstens 2 Dachflächenfenster mit einer Größe 
von max. 1,0 m2 lichte Glasfläche je Fenster zugelassen. 
Dachflächenfenster neben Gauben sind unzulässig. 

Solaranlagen (Sonnenkollektoren) sind in der Dachneigung zulässig, wenn 
sie im Einklang mit der Gestaltung des Gebäudes stehen. 

Dachflächen 
Baugebiet B 

Als Dachform sind Pult-, Sattel- und Sheddächer zugelassen. 
Die Dachneigung ist ab 5 Grad möglich und darf 20 Grad nicht überschreiten. 
Als Dacheindeckung sind Profilbleche und Dachplatten in roter bis rotbrauner, 
sowie grauer Farbe zugelassen. Ebenso zulässig sind naturfarbene Zink- und 
Alubleche. 
Flachdächer sind auch mit einer geringeren Dachneigung zugelassen. 

Fassadengestaltung 
Baugebiet A 

Als Material für die Fassade sind zugelassen: 
Verputztes Mauerwerk (ruhige Oberflächenstruktur, kein Zierputz) 
Natur-Holzverkleidung - helle bis mittlere Töne 
Sockel mit unterschiedlicher Putz- oder Farbgestaltung zur Fassade sind nicht 
zugelassen. 

Großflächige Wandverkleidungen aus Keramik, Kunst- und Natursteinplatten sind 
nicht zugelassen. 

Baikone sind in Holz- oder Stahl-/ Glaskonstruktion auszuführen. 
Übereckbaikone sind unzulässig. 

Fassadengestaltung, Werbeanlagen 
Baugebiet B 

Die Fassadentöne sind in hellen bis gedeckten Farben zu halten. 
Grelle Töne sowie Signal- und Leuchtfarben sind unzulässig. 

Zugelassen sind Werbeanlagen bis max. 6,0 m Höhe und Fahnen mit einer 
max. Höhe von 7,0 m. In der anbaufreien Zone wird die Montage auf 4 Fahnen 
pro Gewerbeeinheit begrenzt. 
Nicht zugelassen sind Werbeanlagen an der Einfriedung, sowie Werbeanlagen 
in Form von laufenden Schriften. Die Größe der Werbeanlage wird über 
Einzelbaugenehmigung geregelt. 
Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässig. 

Werbehinweisschilder, auch unter der genehmigungspflichtigen Größe, sind 
unzulässig. 



Garagen, Stellplätze, Nebengebäude 

Für jede Wohneinheit ist mind. eine Garage und ein Stellplatz auf dem Grundstück 
zu errichten, wobei der Stauraum vor der Garage als Stellplatz angerechnet wird. 

Die Garagen dürfen nur auf den hierfür bezeichneten Flächen errichtet werden. 
Art. 7 BayBO gilt entsprechend. 

Garagen müssen mit ihrer Einfahrtsseite mind. 5,0 m von der Straßenbegrenzungslinie 
entfernt sein. 

Garagen, die an der Grundstücksgrenze zusammengebaut werden, sind trauf- und 
firstgleich auszubilden. 
Die ersteingereichte Garage hat Vorrang. 

Stellplätze im Baugebiet B dürfen nur über eine Grundstückseinfahrt und nicht 
von der Straße her angefahren werden. 

Einfriedungen, Zufahrten 

Die Wohnbaugrundstücke können an der Straßenfront mit einem Holzzaun mit 
senkrechter Lattung und im Baugebiet B mit einem Stahlzaun mit senkrechten 
Sprossen aus leichtem Rund- oder Profilstahl (kein Baustahlgewebe) umgeben 
werden. 
Zäune aus waagrechten Profilbrettem und ornamentale Stahlzäune sind nicht zulässig. 
Für Grenzzäune zwischen den Grundstücken sind Maschendrahtzäune zugelassen. Die 
Zäune sind zu hinterpflanzen. 
Maximal zulässige Höhe für Zäune im Baugebiet A: 1,0 m 

im Baugebiet B: 2,0 m 

Bei den Parzellen 8, 9 und 10 ist die Einfriedung soweit von der Grundstücksgrenze 
zurückzuversetzen, dass zwischen Zaun und Straßenverkehrsfläche ein Pflanzstreifen 
von mind. 0,5 m Breite verbleibt. 

Kurze geputzte Mauerstücke im Einfahrtsbereich sind mit einer Höhe 
von 1,0 m zulässig. 

Private Zufahrten sind in der Tiefe eines Stellplatzes zur Straße von einer Einzäunung 
freizuhalten. 

Die Zufahrt von der Nordtangente auf die Flumr. 742/5 entfällt nach 
Verkehrswirksamkeit der neu zu erstellenden Erschließungsstraße. 

Die im Plan dargestellte Rechtsabbiegerspur im Süden der Parzelle 12 wird im Zuge 
der Erschließung des neuen Baugebietes (Wettbewerb) im nördlichen Bereich zu 
diesem Bebauungsplan erstellt. 



6. Grünordnung 

6.1 Allgemein 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der notwendigen 
Verkehrsflächen vom jeweiligen Grundstückseigentümer zu begrünen, dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen. 

6.2 Grünflächen (öffentlich) 

entfallt 

6.3 Grünflächen (privat) 
Baugebiet A 

6.3.1 Je angefangene 200m2 Grundstücksfläche ist mindestens 1 Laubbaum oder ein 1 
Obstbaum heimischer Art lt. nachfolgender Pflanzliste 6.3.2 zu pflanzen. 

6.3.2 Arten - Auswahl zu pflanzender Gehölze 

a) Großkronige Bäume 
Fagus sylvatica Rotbuche 
Tilia cordata Winterlinde 
Quercus robur Stieleiche 
Juglans regia Walnuß 

b) Kleinkronige Bäume 
Carpinus betulus Hainbuche 
Acer campestre Feldahom 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Crataegus lav. 'Carrierei' Apfeldom 

c) Sträucher 
Amelanchier lamarckii Felsenbirne 
Comus mas Kornelkirsche 
Corylus avellana Haselnuß 
Kolkwitzia amabilis Perlmutstrauch 
Ligustrum vulgare Liguster 
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa Strauchrosen i: S. 
Syringa vulgaris Flieder 
Weigela 'Bristol Ruby' Welgelie 
Pyrus communis Wildbime 
Prunus padus Fr.bl. Traubenkirsche 
Vibumum opulus Gemeiner Schneeball 
Enonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Rosa canina Kreuzdom 
Hippophae rhamnoides Sanddorn 

Buxus semp. arbor. Buchsbaum 
Comus sanquinea Hartriegel 
Hibiscus syriacus Roseneibisch 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Philadelphus coronarius Bauemjasmin 
Ribes sang. 
Spiraea arguta 
Vibumum fragans 
Taxus baccata 
Prunus avium 
Crataegus monogyna 
Vibumum lantana 
Rhamnus carthartica 
Sambucus nigra 

Blutjohannisbeere 
Brautspiere 
Duftschneeball 
gern. Eibe 
Vogelkirsche 
Weißdorn 
Wolliger Schneeball 
Kreuzdorn 
Hollunder 

d) Die vorgeschlagene Pflanzliste kann auch durch artverwandte und andere heimische 
Gehölze erweitert werden. 

e) Eine Unterpflanzung mit Zwerggehölzen, Stauden und Gräsern ist erwünscht. 

f) Alternativ zu 6.3.2. a und b können auch heimische Obstbäume (Hochstamm) 
gepflanzt werden. 



6.3.3 Mindestpflanzgrößen und -qualitäten 

Alle Gehölze haben der Güteklasse A des Bundes Deutscher Baumschulen zu 
entsprechen. 
Bäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm 
Sträucher: 2 x verpflanzt, 60-100 cm 

6.4 Grünflächen (privat) 
Baugebiet B 

6.4.1 Je angefangene 300m2 Grundstücksfläche ist mindestens 1 Laubbaum oder ein 1 
Obstbaum heimischer Art zu pflanzen. 
Artenauswahl wie 6.3.2, Mindestgröße wie 6.3.3 

6.4.2 Die festgesetzten Grünflächen im Süden der Parzellen 12, 13 und 14 dürfen nur in 
untergeordnetem Maß für Stellplätze befestigt werden. 

6.5 Geschnittene Hecken 

Hecken dürfen eine Höhe von 1,20 m, in Sichtdreiecken eine Höhe von 1,00 m nicht 
überschreiten. 
Empfohlen wird die Verwendung nachfolgend aufgeflihrter Gehölze: 

Acer campestre Feldahom 
Carpinus betul us Hainbuche 
Comus mas Kornelkirsche 
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 

6.6 Negativliste 

Die Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und 
Umweltfragen vom 21.06.1976 über die Gefährdung von Kindern durch giftige 
Pflanzen (LUMBI Nr. 7/8 vom 27.06.1976) beziehungsweise deren neueste Fassung 
ist zu beachten. 

Nachfolgend aufgelührte Gehölze sind nicht zulässig: 
- Nadelgehölze, ausgenommen Pinus sylvestris (Schwarz-Kiefer), soweit sie eine 

Höhe über 1,50 m erreichen 
- Hecken aus Thujen, Scheinzypressen, Fichtenhecken 

6.7 Zeitpunkt der Pflanzung 

Die festgesetzten Pflanzungen und Einsaaten sind jeweils spätestens in der nach 
Inbetriebnahme der Gebäude folgenden Pflanzperiode (März/April oder 
Oktober/November) auszuführen und abzuschließen. 
Ausgefallene Pflanzungen sind nachzupflanzen, Nachpflanzungen müssen den 
Güteanforderungen der entfernten Bepflanzung entsprechen. 

6.8 Freiflächengestaltungspläne 

Die vorgesehene Nutzung der nicht bebauten Flächen, der Nachweis des 
Versiegelungsgrades, Maßnahmen zur Grünordnung - insbesondere 



Vegetationsplanung - sind im Baugebiet B gemäß Art. 5 BayBO in einem 
qualifizierten Freiflächengestaltungsplan darzustellen, der gemäß § 1 Art. 5 Bau 
VerfVO mit dem jeweiligen Bauantrag einzureichen ist. 
Der geprüfte Plan wird Bestandteil der Baugenehmigung. 

6.9 Bepflanzung im Sichtdreieck 

Das Sichtdreieck ist von jeglichen baulichen Anlagen, auch genehmigungs- und 
anzeigefreien Anlagen, ausgenommen Einfriedungen freizuhalten. Einfriedungen, 
Bepflanzungen und Ablagerungen sind nur bis zu einer Höhe von 1,00 m, gemessen 
von der Fahrbahnoberkante, zulässig. 
Das Bepflanzen mit Bäumen ist zulässig, sofern diese eine Kronenansatzhöhe von 
mind. 2,50 m haben. 

6.10 Fassadenbegrünung, Rankgerüste 

An Gebäude bzw. Gebäudeteilen mit fensterlosen oder nicht transparenten Fassaden 
von mehr als 4 m Breite sollten geeignete Kletterpflanzen gepflanzt werden. 
Containerstellplätze sind mit Rankgerüsten zu umbauen und einzugrünen. 

6.11 Ausgleichsfläche 

Auf Flur Nr. 102/23 und 102/29 Teil der Gemarkung Jettenbach wird eine 
Ausgleichsfläche von 1.701 m2 auf privatem Grund festgesetzt. 

Die nährstoffarme, extensivere Wiese entlang der Bahnlinie Mühldorf - Rosenheim 
vor Jettenbach - Bahnhof soll ökologisch weiter aufgewertet werden. 

Maßnahmenziel: 
Späte Mahd ab Mitte August bis Anfang September nach Absamen der verschiedenen 
Pflanzenarten. Keine Düngung. Abfahrt des anfallenden Mähguts um Verfilzung und 
Nährstoffeintrag durch Humusbildung zu vermeiden. Die fremdartigen, neugesetzten 
Pflanzungen, wie Wein, sind zu beseitigen. Ebenso die Bodenbefestigungen auf der 
Flumummer 102/29. 

Die Fläche ist ausschließlich als Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan „Nördlich 
der Nordtangente“ zu verwenden. Die Fläche ist dinglich zu sichern. 

7. Befestigte Flächen 

7.1 Grundstückszugänge und -Zufahrten, Fußwege und private Eigentümerwege sind 
funktionsabhängig so zu befestigen, dass ein möglichst geringer Abflussbeiwert 
erreicht wird. Wasserdurchlässige Beläge wie Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen und wassergebundene Decken sind zu bevorzugen. 
Die Entwässerung dieser Flächen darf nicht auf öffentliche Flächen erfolgen. Das 
Niederschlagswasser ist in den betreffenden Grundstücken zu versickern. 

7.2 Offene Stellplätze dürfen nicht versiegelt werden. Zulässig sind nur 
wasserdurchlässige Beläge gemäß Ziffer 7.1 Satz 2. 



8. Abgrabungen, Aufschüttungen, Lärmschutzwall 

entfallt 

9. Abwasserbeseitigung 

9.1 Die öffentliche Abwasserbeseitigung wird als abgemagertes Mischsystem ausgeführt. 
Kellerentwässerung ist nur über Hebeanlagen möglich. Unverschmutztes 
Niederschlagswasser (Dach- und Hofflächen, Wohnstraßen) ist über Sickergruben auf 
dem eigenen Grundstück zu versickern. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass keine 
Öl- und Benzinverunreinigungen in die Sickergrube gelangen können. 

9.2 Öffentliche Verkehrsflächen werden über die städtische Kanalisation entwässert. 

9.3 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen: 
Anlagen zum Lagern, Umschlagen, Abfüllen, Herstellen, Behandeln und Verwenden 
wassergefährdender Stoffe müssen so beschaffen sein und so eingebaut, aufgestellt, 
unterhalten und betrieben werden, dass eine Verunreinigung von Grundwasser oder 
Oberflächengewässem nicht erfolgen kann. 
Anlagen zur Lagerung und zum Transport wassergefährdender Stoffe müssen, 
entsprechend Art. 37 BayWG, angezeigt werden. 

9.4 Für die Wohnhäuser (Parzellen 1 mit 9 nördlich der Erschließungsstraße) gilt: 
Das anfallende gesammelte Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Straßenflächen 
ist nach den Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
NWFreiV und der „Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TRENGW) zu versickern. Nach der 
NWFreiV (§3) ist eine flächenhafte Versickerung (in der Regel eine Muldenver¬ 
sickerung) auszufiihren. Abweichungen davon sind nur in begründeten Ausnahme¬ 
fallen zulässig. Die Anlagen sind genehmigungsfrei. 

Das Niederschlagswasser von Gewerbe flächen (Neubauten, südlich der Erschlie¬ 
ßungsstraße) ist nach den Maßgaben des ATV-DVWK-Merkblattes M 153 zu 
behandeln und nach den Vorgaben des ATW-DVWK-Arbeitsblattes A 138 „Planung, 
Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ zu 
versickern. Dafür muss beim Landratsamt Mühldorf a. Inn eine wasserrechtliche 
Erlaubnis beantragt werden. 

10. Versorgung 

10.1 Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen. 



11. Schallimmissionsschutz 

11.1 Gewerbegeräusche 

Das Plangebiet ist nach § 1 BauNVO hinsichtlich der maximal zulässigen 
Geräuschemissionen gegliedert. 
Es sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräuschemissionen je m2 Grund¬ 
fläche innerhalb der Baugrenzen in Richtung Norden und Osten folgende immissions¬ 
wirksame flächenbezogene Schallleistungspegel nicht überschreiten: 

Immissionswirksamer flächenbezo¬ 
gener Schallleistungspegel je m2 

innerhalb der Baugrenzen 
in Richtung Norden und Osten 

Fläche Tagsüber [dB(A)] Nachts [dB(A)] 

Parzellen 11, 13, 14 65 50 

Parzelle 12 70 55 

Der Nachweis der Einhaltung der sich aus den immissionswirksamen flächenbezo¬ 
genen Schallleistungspegeln ergebenden zulässigen Geräuschimmissionsanteilen der 
einzelnen Betriebe ist nur für Immissionsorte in Schallausbreitungsrichtung nach 
Norden und Osten (Parzellen 1 bis 7 sowie 10 und 15 im geplanten Mischgebiet mit 
Wohnnutzung im Geltungsbereich) zu führen. 
Die Festsetzung der immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel gilt 
nicht in Bezug auf Immissionsorte innerhalb der Parzellen 11 bis 14. 
Innerhalb dieser Parzellen (gewerblich genutztes Mischgebiet) ist bei der Planung der 
Betriebsanlagen darauf zu achten, dass auf den jeweiligen unmittelbaren Nachbar¬ 
grundstücken innerhalb der Parzellen 11 bis 14 an den nächstgelegenen Nachbar¬ 
immissionsorten (Fenster von Aufenthaltsräumen) bzw., wenn das Nachbargrundstück 
nicht bebaut ist, an den nächstgelegenen Baugrenzen die Immissionsrichtwerte für 
Mischgebiete gemäß 6.1.b TA Lärm eingehalten werden. 

11.2 Baulicher Schallschutz 

An allen nicht von der Nordtangente abgewandten Fassaden und Dachflächen inner¬ 
halb eines Abstandes von 35m zur Mittelachse der Nordtangente, hinter denen sich 
schutzbedürftige Räume im Sinne von Anmerkung 1 in 4.1 der DIN 4109 (Nov. 1989) 
befinden, sind bei Errichtung und Änderung der Gebäude technische Vorkehrungen 
zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die gewährleisten, dass die Anforderungen an 
die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach Tabelle 8 der DIN 4109 eingehalten 
werden. 



Für Festlegungen der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind die 
folgenden Lärmpegelbereiche gemäß Tab. 8 der DIN 4109 zugrunde zu legen: 

Abstand zur Mittenachse der Nordtangente unter 22m Lärmpegelbereich V 
Abstand zur Mittenachse der Nordtangente 22m bis 35m Lärmpegelbereich IV 

Für Schlaf- oder Kinderzimmer im südlichen Randbereich des Mischgebietes, die 
nicht über ein von der Straße abgewandtes Fenster belüftet werden können, sind bis zu 
einem Abstand von 35m von der Mittelachse der Nordtangente schalldämmende 
Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 



Hinweise C. 

1. Kartengrundlage 

Amtliches Katasterblatt M 1:1000, Koordinatenangabe auf Datenträger durch die Stadt 
Mühldorf. 
Die Maßentnahme aus dem Plan ist nur bedingt möglich. Für die Maßhaltigkeit wird 
keine Gewähr übernommen. Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen 
auszugleichen. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Allgemeines 

Das Baugebiet wurde bisher gewerblich genutzt. 
Altlasten sind der Stadt nicht bekannt. 
Bei Humus- und Bodenabtrag ist sorgfältigst auf eventuelle geschichtliche Funde zu 
achten. Auf die Anzeigepflicht nach Art. 8 DSchG wird hingewiesen. 

Von der Nordtangente erfolgt die Verkehrsanbindung über die bestehende Harthauser 
Stichstraße und über eine neue Verbindungs Straße zum östlichen Baugebiet. Weitere 
Zufahrten von der Nordtangente sind nicht möglich. 

Bei Verwendung von festen Brennstoffen wird auf die Entstehung von Stickoxyden 
und deren negative Auswirkung für die Umwelt hingewiesen. 

Bei der Errichtung der Gebäude sollte auf die Verwendung von Tropenholz verzichtet 
werden, sofern dies nicht aus Plantagen stammt. 

Einleitungen von Oberflächenwasser in den Oberwasserkanal sind nur mit 
ausdrücklicher Erlaubnis der e-on Wasserkraft GmbH, Werkgruppe Inn, Werkstraße 1, 
84513 Töging zulässig. 

3. Gewerbegeräusche 

Mit dem Bauantrag oder Antrag auf Nutzungsänderung im Rahmen des jeweiligen 
Genehmigungsverfahrens kann die Genehmigungsbehörde den Nachweis fordern, dass 
die festgesetzten immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel durch 
das entsprechende Vorhaben nicht überschritten werden. 
Der Nachweis ist für die in den Festsetzungen genannten Immissionsorte zu fuhren. 

Bei der Berechnung ist nur das Abstandsmaß nach Gleichung 4 der VDI-Richtkinie 
2714 für die Schallausbreitung im Vollraum (Ko = 0 dB) zu berücksichtigen. 

Auf die Nachweise kann verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass es sich um 
einen nicht störenden, geräuscharmen Betrieb (z.B. nur Büronutzung) handelt. 



Übersichtslageplan (ohne Maßstab) 
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BEGRÜNDUNG 
zum Bebauungsplan 

„Nördlich der Nordtangente“ 

Stadt Mühldorf am Inn 
Landkreis Mühldorf am Inn 

Regierungsbezirk Oberbayern 

• A- Planungsrechtliche Voraussetzungen 

1. Der Bebauungsplan wird aus dem bestehenden Flächennutzungsplan der Stadt 
Mühldorf am Inn entwickelt. 
Grund für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Regelung des Baurechtes. 

2. Mit diesem Bebauungsplan soll die Rechtsgrundlage und die städtebauliche Ordnung 
für den im Plan begrenzten Geltungsbereich geschaffen werden. 

B. Größe, Lage, Beschaffenheit des Grundstückes 

l. Grundstücke des Geltungsbereiches 

Grundstücksgrößen und Eigentümer des Geltungsbereiches: 

Fl. Nr. 742 Schleibinger Manfred 3.433 m2 
Fl. Nr. 742/1 739 m2 
Fl. Nr. 742/2 Bauinvestor GmbFI 955 m2 
Fl. Nr. 742/5 (Teil) Bauinvestor GmbH 3.162 m2 
Fl. Nr. 742/5 (Teil) Schleibinger Manfred 1.349 m2 
Fl. Nr. 742/7 (Teil) Bauinvestor GmbH 4.413 m2 
Fl. Nr. 742/7 (Teil) Schleibinger Manfred 701m2 
Fl. Nr. 742/8 Stadt Mühldorf am Inn 70 m2 
Fl. Nr. 742/9 Schleibinger Manfred 2.328 m2 
Fl. Nr. 742/10 Stadt Mühldorf am Inn 32 m2 
Fl. Nr. 725/1 (Teil) Stadt Mühldorf am Inn 296 m2 
Fl. Nr. 728 (Teil) Stadt Mühldorf am Inn 1.260 m2 
Fl. Nr. 743/6 (Teil) Stadt Mühldorf am Inn_86 m2 

1= 18.824 m2 

Fläche des Geltungsbereiches gesamt: 1,882 ha 
(alle Fl. Nr. in Gemarkung Mühldorf a.Inn) 



Grenzen 

Im Norden wird das Baugebiet durch eine landwirtschaftlich genutzte Fläche begrenzt. 
Im Osten grenzt das Baugebiet an eine bestehende Wohnbebauung an. 
Die südliche Begrenzung ist die Böschung zum Innkanal, getrennt durch die 
Nordtangente. 
Westlich grenzt das Baugebiet an eine bestehende Straße an, die bisher ftir die 
Erschließung des Friedhofes ausgebaut ist. 

Entfernung des Baugebietes zu folgenden Einrichtungen: 

3.1 Bahnhof 1.500 m 
3.2 Omnibushaltestelle 500 m 
3.3 Kirche 800 m 
3.4 Volksschule 2.300 m 
3.5 Versorgungsläden 800 m 

Das Baugebiet liegt ca. 2.500 m nördlich des Ortskemes von Mühldorf. 

Form, Höhenlage, Bodenbeschaffenheit 

Das Gelände ist eben und stellt die Form eines unregelmäßigen Vielecks dar. 
Im Südosten steht ein Wohnhaus mit Nebengebäude, im Anschluss nach Westen 
stehen Hallen eines ausgesiedelten Gewerbebetriebes und im Südwesten ein 
Steinmetzbetrieb. 

Das Gelände liegt in etwa auf Höhe der Nordtangente. 

Im Gründungsbereich ist kein Grundwasser zu erwarten. 
Als Untergrund ist kiesiger Boden zu erwarten 



geplante bauliche Nutzung 

Art der baulichen Nutzung 

MI - Mischgebiet (§ 4 BauNVO) aufgeteilt nach MI (A) Wohnbebauung 
und MI (B) Gewerbenutzung 

Flächenzusammenstellung in m2 (mit CAD ermittelt) 

Nr. F lächenbezeichnung m2 m2 % Bruttobauland 
1. Netto-Wohnbauland Bestand 

Neubauten 
739 

4.353 
Netto-Wohnbauland gesamt 5.092 27,1 

2. Netto-Gewerbefläche gesamt 10.337 54,9 
3. Verkehrsflächen 

Nordtangente 
Erschließungsstraße 
Fuß-/ Radweg 
Straße Friedhof 

1.260 
986 

1.091 
58 

Verkehrsflächen gesamt 3.395 18,0 

4. Bruttobauland gesamt 18.824 100 

Geschätzte Ermittlung der Wohngebäude, der Einwohnerzahlen und der 
Wohndichte 

Wohneinheiten: 
(Betrachtung des Zuganges ohne Bestand) 

Gebäudeart Anzahl Wohneinheiten 
pro Gebäude 

Wohneinheiten 
Summe 

Einzelhaus 3 
66 % Einfamilien 2 1 2 
33 % Zweifamilien 1 2 2 
Doppelhaus(hälfte) 6 1 6 
Dreispänner 1 3 3 

Summe 13 

Wohndichte: 

Einwohner je 
Wohneinheit 

WE Einwohner 
Summe 

Nettobaufläche 
in Hektar 

Einwohner 
pro Hektar 

3 13 39 0,44 89 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind ca. 13 Wohneinheiten geplant, wobei 
ca. 39 Einwohner neu angesiedelt werden können. Die Einwohnerdichte beträgt 
demnach ca. 89 Einwohner je Hektar Nettobaufläche. 



Kostenschätzung - öffentliche Erschließung 

Aufgrund der Haushaltslage der Stadt Mühldorf ist die Erschließung nur gesichert, 
wenn diese mit Erschließungsverträgen mit den Grundstückseigentümern umgesetzt 
wird. 

Weitere Erläuterungen 

Allgemeines 

Die Bebauung ist als „Mischgebiet“ (MI) geplant. 
Das Gelände ist mit einem Steinmetzbetrieb, Gewerbehallen und einem Wohnhaus 
bebaut. 

Planung und städtebauliches Konzept 

Das neue Baugebiet wird mit gleicher Nutzung wie der Bebauungsplan „Nördlich 
Harthauser Str. Teil I“ fortgeflihrt. 

Entlang der Nordtangente werden Grundstücke für gewerbliche Nutzung ausgewiesen. 
Mit dieser Bebauung erfolgt eine schalltechnische Abschottung des Verkehrslärmes zu 
der Wohnbebauung im Norden des Geltungsbereiches und für den darüber 
hinausgehenden geplanten Wohnbereich im Norden. 

Die Erschließungsstraße wird von West nach Ost geplant und schließt an den 
Wendehammer des Bebauungsplanes „Nördlich Harthauser Str. Teil I“ an. 
Uber diese Straße werden sowohl die südlich gelegenen Gewerbegrundstücke als auch 
die nördlichen Wohnhäuser erschlossen. 

Mit der Wohnbebauung wird nach Norden nur ein vorläufiger Ortsrand erstellt, da lt. 
Flächennutzungsplan eine Weiterführung des Baugebietes geplant ist. 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Gemäß § 8 a des Bundesnaturschutzgesetzes und § 1 a des Baugesetzbuches ist die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden. Die 
Ermittlung des Ausgleichsbedarfes erfolgt gemäß dem Leitfaden des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltffagen. 

Landschaftsbild: 
Das Planungsgebiet befindet sich in der Landschaftsregion der glazial überprägten 
Landschaften des Alpenvorlandes und dem Landschaftsbildkomplex der Terrassen 
und Auen der Alpenvorlandflüsse außerhalb der Endmoränenwälle. Wesentliches 
Strukturmerkmal dieser Landschaft ist die Geomorphologie, die gekennzeichnet ist 
durch deutlich sichtbare Stufen, getrennte Terrassen und schotterreiche Talauen. Die 
ebenen Terrassenflächen sind überwiegend von landwirtschaftlicher Nutzung und 
inselhafter Wald Verbreitung geprägt. Einzelhöfe, Weiler- und Haufendörfer mit 
Block- oder Gewannflur sind das typische Besiedlungsbild. 



Die Landschaft in der das Planungsgebiet liegt, ist daher sensibel gegenüber dem 
Einfügen von geometrischen, überdimensionierten Makrostrukturen, welche die 
Vernetzung der vorhandenen Strukturen teilen würde. 
Das geplante Mischgebiet liegt auf einer Höhe von ca. 450 m ü. NN, ca. 200 m 
nördlich der Terrassenstufe des Inn. 
Südlich der Nordtangente verläuft der Innkanal, dessen steile Uferböschungen mit 
einem sich sukzessiv weiterentwickelten Bestand aus heimischen Baum- und 
Straucharten bewachsen sind. 
Weitere Kleinstrukturen mit charakteristischer Vegetation der Biotopflächen sind in 
unmittelbarer Nähe des Planungsgebietes nicht vorhanden. 

Ortsbild: 
Das Ortsbild der Stadt Mühldorf wird von Norden geprägt durch vorgelagerte 
Einzelhöfe und Weiler in landwirtschaftlicher Flur. Aufgrund der Ebenflächigkeit der 
Terrassen fläche haben sich dort großflächige Wohngebiete entwickelt. Der Ortsrand 
im Norden beeinflusst aufgrund der Ebenflächigkeit der Landschaft und der niedrigen 
Bebauung das Landschaftsbild nicht wesentlich, die Eingrünung der Ortsränder ist 
ausreichend gewährleistet. 

Arten und Lebensräume: 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindliche Parzelle 15 ist bereits mit 
einem Wohnhaus bebaut und wird bei der Ermittlung der erforderlichen Ausgleichs¬ 
fläche nicht berücksichtigt, da der Eingriff bereits vor der Aufstellung des Bebauungs¬ 
planes erfolgt ist. 
Auf Flur Nr. 742/9 im Süd-Westen des Geltungsbereichs ist ein Steinmetzbetrieb, der 
weitergeführt wird und auf Flur Nr. 742/5 stehen bereits Gewerbehallen, die derzeit 
nicht mehr genutzt werden. 
Für die Ermittlung der Ausgleichsflächen werden nur die Grundflächen der neuen 
Wohnbaugrundstücke (Parzellen 1 bis 10) sowie der neuen Erschließungsstraße 
berücksichtigt, da der Eingriff auf den restlichen Parzellen bereits vor der Aufstellung 
des Bebauungsplanes erfolgt ist. 

Bewertung und Ermittlung des Kompensationsfaktors: 
Das geplante Mischgebiet MI (A) wird als Eingriff mit hohem Versiegelungs- bzw. 
Nutzungsgrad eingestuft (Typ A), da die festgesetzte Grundflächenzahl bei 0,4 liegt. 
Es ist demzufolge ein Kompensationsfaktor von 0,3 bis 0,6 anzusetzen. 

Auf Flur Nr. 742 wird der südliche Bereich bereits als Lagerplatz mit teilversiegelten 
Flächen für den südlich davon gelegenen Steinmetzbetrieb genutzt und der nördliche 
Bereich des Flurstücks ist intensiv bewirtschaftetes Grünland. 
Die Flur Nummern 742/2 und 742/7 gehörten zu den südlich gelegenen 
Gewerbehallen und wurden als Lagerplätze mit teilversiegelten Flächen genutzt. 

Unter Berücksichtigung aller Vermeidungsmaßnahmen erfolgt der Ansatz des unteren 
Faktors von 0,3. 



Folgende im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen rechtfertigen die 
Anwendung des unteren Kompensationsfaktors: 

- Es erfolgt keine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, da sich die geplanten 
Bauflächen an den bestehenden Siedlungsrand anftigen und sich im ebenen 
Gelände befinden. 
Infolge der z.T. vorhandenen Erschließungsstraßen bzw. des geplanten optimierten 
Erschließungssystems wird die Versiegelung durch Straßenflächen auf das 
notwendige reduziert. 
Die Eingrünung der Baugrundstücke laut Grünordnung bewirkt eine ökologische 
als auch gestalterische Aufwertung des Gebietes. 
Es wird die Verwendung von versickerungslahigen Belägen für untergeordnete 
Verkehrsflächen festgesetzt. 
Unverschmutztes Dach- und Oberflächenwasser ist auf dem jeweiligen 
Grundstück zu versickern. 

Ermittlung der Eingriffsfläche und der erforderlichen Ausgleichsfläche: 

Eingriff mit GRZ > 0,35 (Typ A) auf Fläche Kat. I 
Kompensationsfaktor 

Erforderliche Ausgleichsfläche (m2 x 0,3) 

5.669 m2 
0,3 

1.701 m2 

Ausgleichsfläche: 
Auf Flur Nr. 102/23 und 102/29 Teil der Gemarkung Jettenbach wird eine 
Ausgleichsfläche von 1.701 m2 auf privatem Grund festgesetzt. 

Die nährstoffarme, extensivere Wiese entlang der Bahnlinie Mühldorf - Rosenheim 
vor Jettenbach - Bahnhof soll ökologisch weiter aufgewertet werden. 

Maßnahmenziel: 
Späte Mahd ab Mitte August bis Anfang September nach Absamen der verschiedenen 
Pflanzenarten. Keine Düngung. Abfahrt des anfallenden Mähguts um Verfilzung und 
Nährstoffeintrag durch Humusbildung zu vermeiden. Die fremdartigen, neugesetzten 
Pflanzungen, wie Wein, sind zu beseitigen. Ebenso die Bodenbefestigungen auf der 
Flumummer 102/29. 

Die Fläche ist ausschließlich als Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan „Nördlich 
der Nordtangente“ zu verwenden. Die Fläche ist dinglich zu sichern. 

Lageplan zur Flächenermittlung: 

Siehe Anhang 1 

Lageplan mit Darstellung der Ausgleichsfläche: 

Siehe Anhang 2 



Übersichtsplan der Ausgleichsfläche (ohne Maßstab) 

3. Verkehr 

Die Haupterschließung des Baugebietes erfolgt über eine Abzweigung von der 
Harthauser Stichstraße nach Osten. 

Diese Straße wird bis zum Wendehammer des angrenzenden Baugebietes 
durchgeführt und mit einer Breite von 6,5 m ausgeführt, wodurch die Erschließung der 
Gewerbegrundstücke auch für LKW-Verkehr gesichert ist. Außerdem wird ein 2 m 
breiter Gehweg auf der nördlichen Seite der Straße errichtet. 

Entlang der Nordtangente wird ein kombinierter Fuß- Radweg mit 3 m Breite 
errichtet, der östlich entlang der Harthauser Stichstraße nach Norden fortgeführt wird 
und auch für die Zufahrt des neuen Baugebietes dient. 



Immissionsschutz 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Nördlich der Nordtangente“ der Stadt 
Mühldorf am Inn wurde bzgl. der einwirkenden Verkehrsgeräuschimmissionen sowie 
der Geräuschemissionen der gewerblich genutzten Flächen das Gutachten der 
Lärmschutzberatung Steger & Piening GmbH, Bericht Nr. 1749/Bl/hu, erstellt. Es 
kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Gewerbegeräusche: 
Das gewerblich genutzte Mischgebiet wird gemäß § 1 (4) Nr. 2 BauNVO nach den 
Eigenschaften von Betrieben und Anlagen hinsichtlich der zulässigen Geräusch¬ 
emissionen gegliedert. Dazu wurde in den Gebieten die zulässige Geräuschemission in 
Form von immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln festgesetzt. 

Dies war notwendig, um an den Anwesen im geplanten und für Wohnnutzung vorge¬ 
sehenen Mischgebiet im Norden und Osten des Planungsgebietes die Einhaltung der 
schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 sicherzustellen. 

Es wurden deshalb maximal zulässige Geräuschemissionskontingente in Form von 
richtungsabhängigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln 
für die gewerblich genutzten Flächen festgelegt, deren Einhaltung beim Bau oder bei 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bei Neu- oder Umplanungen 
von der Genehmigungsbehörde überprüft werden und umgesetzt als Immissionsanteile 
in die entsprechenden Bau- und Betriebsgenehmigungen aufgenommen werden 
können. 

Da die Geräuschemissionskontingente nur für die Schallausbreitung nach Norden und 
Osten eingeschränkt ist, besteht für die anzusiedelnden Betriebe die Möglichkeit, 
durch eine geschickte Anordnung von Baukörpem und Geräuschquellen ihre 
Geräuschemission vorzugsweise von der benachbarten geplanten Wohnbebauung weg 
zu orientieren. 

Dadurch ist langfristig sichergestellt, dass im Zusammenwirken aller gewerblicher 
Geräuschemittenten keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche an 
schützenswerter Bebauung eintreten. 

Verkehrsgeräuschimmissionen: 
In der schalltechnischen Untersuchung wird weiterhin festgestellt, dass die zu 
erwartenden Geräuschimmissionen der direkt angrenzenden Nordtangente innerhalb 
eines begrenzten Abstandes seitlich der Straße die schalltechnischen 
Orientierungswerte der DIN 18005 überschreiten. 

Da der südliche Teil des Mischgebietes entlang der Straße ohnehin gewerblicher 
Nutzung Vorbehalten bleiben soll, konnte auf aktiven Schallschutz verzichtet werden. 
Es wurden daher Maßnahmen zum baulichen Schallschutz festgesetzt, die für 
Aufenthaltsräume in diesem begrenzten Bereich ausreichenden Schallschutz 
gewährleisten. 



Steinmetzbetrieb: 

Der als Bestand vorhandene in einem Mischgebiet sicherlich als atypisch zu 
bezeichnender Steinmetzbetrieb soll durch die Überplanung in einem Mischgebiet 
langfristig gesichert werden. Durch die speziellen Festsetzungen zum Schallschutz 
wird der Integrierung in einem Mischgebiet Rechnung getragen, so dass von einer 
Gewerbegebietsausweisung in diesem Bereich abgesehen wird. Bei der Festlegung der 
Kontingente wurde insbesondere auf den Bcstandsschutz des im Süd-Ost-Bereich des 
Geltungsbereiches gelegenen Steinmetzbetriebes Wert gelegt. Hierbei kann aufgrund 
der Baukörperstrukturen und Arbeitsabläufe davon ausgegangen werden, dass von 
vornherein keine Störungen zu befürchten sind und damit eine Gebiets Verträglichkeit 
dauerhaft und zuverlässig sichergestellt ist. 
Darüber hinaus sieht im Anschluss an das Mischgebiet die künftige städtebauliche 
Entwicklung eine Wohnbebauung vor. Das Mischgebiet soll dazu beitragen, den 
Übergang in einen geordneten und von starken Verkehrsströmen (Nordtangente) 
abgeschirmten Siedlungsbereich zu ermöglichen. 

Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung: 
Die Wasserversorgung ist durch die Stadt Mühldorf am Inn gesichert. Die vorhan¬ 
denen Leitungen haben ausreichende Querschnitte und die Versorgungsleitungen des 
Plangebietes können hier angeschlossen werden. 

Stromversorgung: 
Die Versorgung des Plangebietes erfolgt durch das Netz der Stadtwerke. 

Gasversorgung: 
Die Gasversorgung ist durch einen Erdgasanschluss gegeben. 

Abwasser: 
Die Entsorgung erfolgt über die städtische Kanalisation. 
Es ist ein abgemagertes Mischsystem geplant. Die gesamte Regenentwässerung ist auf 
dem Grundstück zu versickern. 

Müllentsorgung: 
Die Müllentsorgung ist durch die Müllab fuhr des Landkreises gesichert. 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.:51 -610/6-29 Di, Sb 

Mühldorf a. Inn, 8. November 2004 

Aufstellung des Bebauungsplanes 

"Nördlich der Nordtangente" 

1. Aufstellungsbeschluss 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung des Stadtrates vom 16.12.1999 Beschluss Nr. 170 die 
Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 17.01.2000 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Mühldorf a. Inn, 08.11.2004 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

2. vorgezogene Bürgerbeteiligung 

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den 
Entwurf des Bebauungsplanes wurde vom 02.08.2000 bis 17.08.2000 durchgeführt. 

3.1. öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F.v. 07.12.1999 wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in derzeit vom 27.09.2000 bis 31.10.2000 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 18.09.2000 
ortsüblich bekannt gemacht und darauf hingewiesen, dass Anregungen während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können. Die Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeitraum nach § 4 
Abs. 1 BauGB beteiligt. 



4. wiederholte öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F.v. 06.07.2004 wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 09.09.2004 bis 11.10.2004 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 01.09.2004 
ortsüblich bekannt gemacht und darauf hingewiesen, dass Anregungen während der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden können. Die Träger öffentlicher Belange wurden im gleichen Zeitraum nach § 4 
Abs. 1 BauGB beteiligt. 

5. Satzung 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 28.10.2004 den Bebauungsplan ge¬ 
mäß § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 91 BayBO i.d.F.v. 19.10.2004 als Satzung beschlossen. 

6. Bekanntmachung 

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgt durch Aushang an der Amtstafel am 
11.1-/.2004. Der Bebauungsplan mit Begründung i.d.F.v. 19.10.2004 wird seit diesem Tag zu den Ser¬ 
vicezeiten in Stadtbauamt, Fluterergasse 2, 1 .Stock, Zimmer Nr. N 101, 84453 Mühldorf a. Inn zu je¬ 
dermanns Einsicht bereitzuhalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 und Abs. 4 und des § 215 Abs. 1 
BauGB ist hingewiesen worden. 

Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich geworden (§ 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB). 


